' i‘ BAYERISCHE
LANDESARZTEKAMMER

)

Sehr geehrte Arbeitgeber,

auf den nachsten Seiten finden Sie folgende Vertragsunterlagen:

1. Ausbildungsvertrag Vorderseite 3-fach,

2. Ausbildungsvertrag Rickseite (2. Seite) 3-fach,

3. Antrag auf Eintragung,

4. Ausbildungsplan 3-fach,

5. zeitliche Gliederung zum Ausbildungsplan (Exemplar Arbeitgeber).

Davon sind bei der Bayerischen Landesarztekammer nach
Vertragsabschluss, spéatestens vor Beginn der Ausbildung zur Eintragung
in das Verzeichnis der Ausbildungsverhaltnisse einzureichen:

1. Ausbildungsvertrag 3-fach, einschl. Seite 2

2. Antrag auf Eintragung,

3. Ausbildungsplan (Exemplar BLAK).

AulRerdem Nebenabreden zum Ausbildungsvertrag, soweit solche
getroffen wurden, in 3-facher Ausfertigung mit den Unterschriften der
Vertragsparteien.

Nach Eintragung des Ausbildungsvertrags und Ricksendung durch die
BLAK ist der Auszubildenden ein Exemplar des Ausbildungsvertrags
(Vorder- und Ruckseite) zusammen mit dem Ausbildungsplan (Exemplar
Auszubildende) auszuhandigen; ebenso der Ausbildungsnachweis, den
wir bei Ricksendung der Vertrage beilegen.

Fir Rickfragen steht Ihnen die Abteilung Medizinische Assistenzberufe
bei der Bayerischen Landesarztekammer zur Verfliigung.

Fur allgemeine Fragen: Tel. 089 4147-151 (siehe auch FAQ)
fur Fragen zur Ausbildung: Tel. 089 4147-152
per E-Mail: c.duerr@blaek.de, c.kruegel@blaek.de, s.neumann@blaek.de

Mit freundlichen GriRRen

Ihre Bayerische Landesarztekammer

Weiter zum Vertrag >>




= Wird von der Kammer ausgefullt!
“ BAYER lS.CH E Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
LANDESARZTEKAMMER verhéltnisse eingetragen am:

‘ Miihlbaurstralie 16, 81677 Miinchen

(Siegel) Datum, Unterschrift

Berufsausbildungsvertrag (ss 10, 11 erutsbildungsgesetz)
Zwischen dem Ausbildenden (Ausbildungsstéatte) und der/dem Auszubildenden weiblich | | mannlich | |

Ausbildungsstatte (einschl. Tel.- Nr.):

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Stral3e, Hausnr.

PLZ Ort
Geburtsdatum Geburtsort
Staatsangehdrigkeit — Gesetzl. Eltern Vater Mutter Vormund

| |Vertreter| | | | | | |

Name, Vorname der Sorgeberechtigten

Stral3e, Hausnr.
Ort der fiur die Ausbildungsstatte zustandigen Berufsschule:

PLZ Ort
Die Ausbildungsordnung sowie die Angaben zur sach- Anderungen des Vertragsinhaltes sind unverziglich
lichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsab- bei der Bayerischen Landesarztekammer anzuzeigen
laufs (Ausbildungsplan) sind Vertragsbestandteile.

wird dieser Vertrag zur Ausbildung als Medizinische(r) Fachangestellte(r) geschlossen:

@ Die Ausbildungsdauer (8 1) betragt nach der Ausbildungsord-
nung 3 Jahre.
Sie verkirzt sich um Monate

Der Ausbildende gewahrt der Auszubildenden Urlaub (8 5 Nr. 2).
Es besteht ein Urlaubsanspruch auf

Arbeitstage oder Werktage im Jahr
Schulbildung der Auszubildenden:

Arbeitstage oder Werktage im Jahr
ohne u mit LI qualifizierendem Hauptschulabschluss
mittlere Reife u (Fach-) Hochschulreife Arbeitstage oder Werktage im Jahr

Das Berufsausbildungsverhéltnis
g Arbeitstage oder Werktage im Jahr

Grund: ‘ | (Nachweis liegt bei)
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Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr
beginnt und
am endet am Die Vereinbarungen auf Seite 2 sind Gegenstand dieses Vertrages und
werden anerkannt. Die Auszubildende ist Uber die Schweigepflicht

Die Probezeit (§ 1 Nr. 1) Monate. belehrt worden.

betragt Ort, Datum:
Ausbildungsmafinahmen aufRerhalb der Ausbildungsstétte

(8 2Nr. 4): ‘ Die Auszubildende (Unterschrift):
@ Der Ausbildende zahlt der Auszubildenden eine angemesse- Die gesetzlichen Vertreter der Auszubildenden (Unterschrift):

ne Vergitung (8 4). Sie richtet sich nach dem jeweils gltigen
Gehaltstarifvertrag, den die Arbeitsgemeinschaft zur Re-
gelung der Arbeitsbedingungen der_Arzthelferinnen abge-
schlossen hat: Ja Nein

Die Ausbildungsvergutung betragt zur Zeit monatlich brutto: Der Ausbildende (Stempel und Unterschrift):

€

im | ersten zweiten dritten Ausbildungsjahr.

Weiter zum Antrag >>

Die regelmaRige tagliche Ausbildungszeit (§ 5 Nr. 1) betragt

Stunden. Bitte alle drei Ausfertigungen unterschreiben

Unbedingt 2. Seite beachten!



- Aushildungsvertrag Seite 2 -

§ 1 Aushildungsdauer
1. Probezeit
Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf hochstens vier Monate be-
tragen. Wird die Aus bildung wahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser
Zeit unterbrochen, so verlangert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbre-
chung.

2. Vorzeitige Beendigung des Berufsausbildungsverhdltnisses
Besteht die Auszubildende vor Ablauf der vereinbarten Ausbildungszeit die Ab-
schlussprifung, endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bestehen der Priifung.

3. Verlangerung des Berufsausbildungsverhaltnisses

Besteht die Auszubildende die Abschlussprifung nicht, so verlangert sich das Be-
rufsausbildungsverhéltnis auf ihr Ve rlangen bis zur nachstméglichen Wiederho-
lungspriifung, héchstens um ein Jahr.

§ 2 Pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,

1. Ausbildungsziel

dafiir zu sorgen, dass der Auszubildend en die berufliche Handlungsfahigkeit ver-
mittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels nach der Ausbildungsordnung
erforderlich ist, und die Beruf sausbildung planmaRig, zeitlich und sachlich geglie-
dert so durchzufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht
wird;

2. Ausbilder

selbst auszubilden oder einen persdnlich und fachlich geeigneten Ausbilder aus-
driicklich damit zu beauftragen;

3. Ausbildungsmittel

der Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfiigung zu stellen, die
fir die Ausbildung und zur Ablegung von Zwischen- und Abschlussprifungen,
auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses und in
zeitlichem Zusammenhang stattfinden, erforderlich sind;

4, Freistellung

die Auszubildende zum Besuch der Berufsschule anzuhalten und freizustellen. Das
Gleiche gilt, wenn Ausbildungsmalnahmen auferhalb der Ausbildungsstatte vor-
gesehen sind (siehe auch Seite 1, Buchstabe ,C*);

5. Ausbildungsnachweis

der Auszubildenden bei Ausbildungsbeginn den Ausbildungsnachweis auszuhéndi-
gen und ihr Gelegenheit zu geben, ihn wahrend der Ausbildungszeit zu fiihren, so-
wie die korrekte Fiihrung durch regelmaRiges Abzeichnen zu Uberwachen;

6. Ausbildungsbezogene Tatigkeiten
der Auszubildenden nur Verrichtungen zu Ubertragen, die dem Ausbildungszweck
dienen und ihren kdrperlichen Kraften angemessen sind;

7. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass die Auszubildende charakterlich gefordert sowie sittlich und
korperlich nicht gefahrdet wird;

8. Arztliche Untersuchungen

a) von der jugendlichen Auszu bildenden sich Bescheinigungen geméaR §§ 32, 33
Jugendarbeitsschutzgesetz dariiber vorlegen zu lassen, dass diese

- vor Beginn der Ausbildung untersucht und

- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht worden ist;

b) die Auszubildende anzuhalten, die zur Verhitung von Berufserkrankungen vor-
geschriebenen Untersuchungen / Impfungen vornehmen zu lassen;

9. Antrag auf Eintragung

unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrags die Eintragung in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse bei der Baye rischen Landesarzte-
kammer zu beantragen. Eine Kopie der Bescheinigung tber die Erstuntersuchung
nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz ist den Vertragsunterlagen beizufiigen;

10. Anmeldung zu Priifungen

die Auszubildende rechtzeitig zu den Prifungen anzumelden und fir die Teilnah-
me freizustellen. Die Freistellung ist bei Jugendlichen auch fiir den Arbeitstag, der
der schriftlichen Abschlusspriifung unmittelbar vorangeht, zu gewahren.

§ 3 Pflichten der Auszubildenden
Die Auszubildende hat sich zu bemihen, die berufliche Handlungsféahigkeit zu er-
werben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels notwendig ist. Sie ist insbesonde-
re verpflichtet,

1. Lernpflicht
die ihr im Rahmen der Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgféltig auszu-
fiihren;

2. Berufsschule, Priifungen und sonstige Manahmen

am Berufsschulunterricht, an Prifungen sowie an Ausbildungsmafinahmen aufer-
halb der Ausbildungsstatte teilzunehmen, fiir die sie nach § 2 Nrn. 4 und 10 freige-
stellt wird und die Berufsschulzeugnisse sowie die Bescheinigung iiber das Beste-
hen der Abschlusspriifung dem Ausbildenden nach Erhalt sofort vorzulegen;

3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihrim Ra hmen der Berufsausbildung vom Ausbil-
denden oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden;

4. Betriebliche Ordnung
die fiir die Ausbildungsstatte geltende betriebliche Ordnung zu beachten;

5. Sorgfaltspflicht
die Betriebseinrichtung pfleglich zu behandeln und das Arbeitsmaterial nur zu den
ihr ibertragenen Arbeiten zu verwenden, auf Sauberkeit und Hygiene zu achten;

6. Betriebsgeheimnisse und Schweigepflicht
Uber Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren und den Personenkreis der
Patienten geheim zu halten, auch nach Beendigung des Ausbildungsverhéltnisses;

7. Ausbildungsnachweis
den Ausbildungsnachweis ordnungsgeméaR zu fiihren und regelmaRig vorzulegen;

8. Benachrichtigung

bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder
von sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unverziglich Nach-
richt zu geben und ihm bei Arbeitsunfahigkeit, die I&nger als drei Tage dauert, spa-

testens am dritten Tag eine &rztliche Bescheinigung zuzuleiten;

9. Arztliche Untersuchungen

a) soweit das Jugendar beitsschutzgesetz Anwendung findet, sich gemaR §§ 3 2
und 33 dieses Gesetzes &rztlich

- vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen und

- vor Ablauf des 1. Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen

und die Bescheinigungen hieriber dem Ausbildenden vorzulegen;

b) die zur Verhiitung von Berufserkrankungen vorgeschriebenen Untersuchungen /
Impfungen vornehmen zu lassen.

§ 4 Vergutung und sonstige Leistungen
1. H6he und Félligkeit (siehe auch Seite 1)
Eine Uber die verein barte regelméRige Ausbildungszeit hinausgehende Beschéfti-
gung wird besonders vergutet oder durch entsprechende Freizeit ausgeglichen.

Die Vergltung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Die Bei-
trage zur Sozialversicherung werden nach MafRgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen entrichtet.

2. Sachleistungen

Fiir die Gewahrung von Kost und / oder Wohnung kénnen d ie nach § 17 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 SGB |V festgesetzten Sachbezugswerte angerechnet werden, jedoch
nicht iiber 75 % der Bruttoverglitung hinaus.

3. Kosten fiir MaRnahmen auRerhalb der Ausbildungsstatte
Der Ausbildende tragt die Kosten fiir Manahmen auferhalb der Ausbildungsstatte
gemal § 2 Nr. 4, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind.

4. Fortzahlung der Vergiitung

Der Auszubildenden wird die Verglitung auch gezahlt,

a) fur die Dauer der Freistellung gemaf § 2 Nrn. 4 und 10 dieses Vertrages,

b) bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sie

- sich fir die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausfallt oder

- aus einem sonstigen, in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet verhindert
ist, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis zu erfiillen.

§ 5 Ausbildungszeit und Urlaub
1. Tagliche Aushildungszeit (siehe Seite 1, Buchstabe ,E*)

2. Urlaub (siehe auch Seite 1, Buchstabe ,F*)
Der Urlaub soll zusammenhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien gewahrt
und genommen werden.

§ 6 Klindigung
1. Kiindigung wahrend der Probezeit
Wahrend der Probe zeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis ohne Einhalten ei-
ner Kiindigungsfrist und ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.

2. Kuindigung nach der Probezeit

Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis nur gekiindigt werden,
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,

b) von der Auszubildenden mi t einer Kiindigungsfrist von vier Wochen, wenn sie
die Berufsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstatigkeit ausbilden
lassen will.

3. Form der Kiindigung
Die Kuindigung muss schriftlich und im Fall der Nr. 2 unter Angabe der Griinde er-
folgen.

4. Unwirksamkeit einer Kiindigung

Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu Grunde
liegenden Tatsachen dem zur Kiindigung Berechtigten langer als zwei Wochen be-
kannt sind. Ist ein Schlichtungsverfahren gemaR § 8 eingeleitet, so wird bis zu des-
sen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.

5. Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung

Wird das Berufsausbildungsverhaltnis nach der Probezeit vorzeitig geldst, so kann
der Ausbildende oder die Ausz ubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn
die andere Person den Grund fir die Aufldsung zu vertreten hat. Dies gilt nicht bei
Kiindigung nach § 6 Nr. 2 b. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von
drei Monaten nach Beendigung d es Berufsausbildungsverhéltnisses geltend ge-
macht wird.

6. Betriebsaufgabe

Bei Kiindigung des Berufsausbildungsverhaltnisses wegen Betriebsaufgabe ohne
Nachfolger verpflichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe des Arztlichen Kreisver-
bandes und der Arbeitsagentur um die Fortfiihrung der Ausbildung bei einem an-
deren ausbildenden Arzt zu bemihen.

§ 7 Zeugnis
Der Ausbildende stellt der Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhaltnisses ein Zeugnis aus. Es muss Angaben enthalten tber Art, Dauer und
Ziel der Beruf sausbildung sowie (iber die erworbenen ber uflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten der Auszubildenden, auf ihr Verlangen auch Angaben
Uber Verhalten und Leistung.

§ 8 Beilegung von Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis ist zunachst eine gutliche
Einigung unter Mitwirkung des Arztlichen Kreisverbandes anzustreben. Scheitert
diese Einigung, ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts der nach § 111 Abs.
2 Arbeitsgerichtsgesetz errichtete Ausschuss bei der Bay erischen Landeséarzte-
kammer anzurufen.

§ 9 Erfullungsort
Erfiillungsort fiir alle Anspriiche aus diesem Ausbildungsvertrag ist der Ort der
Ausbildungsstatte.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen
Soweit in diesem Ausbildungsvertrag Regelungen nicht getroffen worden sind, fin-
den die von der Arbeit sgemeinschaft zur Regelung der Arbeit sbedingungen der

Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten mit den Gewerkschaften geschlossenen

Tarifvertrage in der jeweils giiltigen Fassung entsprechend Anwendung.
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Be rufsausbildungsverhéltnis betreffen,
kénnen nur durch schriftliche Ergdnzung im Rahmen dieses Berufsausbildungsver-
trags getroffen werden.



= Wird von der Kammer ausgefullt!
“ BAYER lS.CH E Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
LANDESARZTEKAMMER verhéltnisse eingetragen am:
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(Siegel) Datum, Unterschrift

Berufsausbildungsvertrag (ss 10, 11 erutsbildungsgesetz)
Zwischen dem Ausbildenden (Ausbildungsstéatte) und der/dem Auszubildenden weiblich | | mannlich | |

Ausbildungsstatte (einschl. Tel.- Nr.):
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- Aushildungsvertrag Seite 2 -

§ 1 Aushildungsdauer
1. Probezeit
Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf hochstens vier Monate be-
tragen. Wird die Aus bildung wahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser
Zeit unterbrochen, so verlangert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbre-
chung.

2. Vorzeitige Beendigung des Berufsausbildungsverhdltnisses
Besteht die Auszubildende vor Ablauf der vereinbarten Ausbildungszeit die Ab-
schlussprifung, endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bestehen der Priifung.

3. Verlangerung des Berufsausbildungsverhaltnisses

Besteht die Auszubildende die Abschlussprifung nicht, so verlangert sich das Be-
rufsausbildungsverhéltnis auf ihr Ve rlangen bis zur nachstméglichen Wiederho-
lungspriifung, héchstens um ein Jahr.

§ 2 Pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,

1. Ausbildungsziel

dafiir zu sorgen, dass der Auszubildend en die berufliche Handlungsfahigkeit ver-
mittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels nach der Ausbildungsordnung
erforderlich ist, und die Beruf sausbildung planmaRig, zeitlich und sachlich geglie-
dert so durchzufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht
wird;

2. Ausbilder

selbst auszubilden oder einen persdnlich und fachlich geeigneten Ausbilder aus-
driicklich damit zu beauftragen;

3. Ausbildungsmittel

der Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfiigung zu stellen, die
fir die Ausbildung und zur Ablegung von Zwischen- und Abschlussprifungen,
auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses und in
zeitlichem Zusammenhang stattfinden, erforderlich sind;

4, Freistellung

die Auszubildende zum Besuch der Berufsschule anzuhalten und freizustellen. Das
Gleiche gilt, wenn Ausbildungsmalnahmen auferhalb der Ausbildungsstatte vor-
gesehen sind (siehe auch Seite 1, Buchstabe ,C*);

5. Ausbildungsnachweis

der Auszubildenden bei Ausbildungsbeginn den Ausbildungsnachweis auszuhéndi-
gen und ihr Gelegenheit zu geben, ihn wahrend der Ausbildungszeit zu fiihren, so-
wie die korrekte Fiihrung durch regelmaRiges Abzeichnen zu Uberwachen;

6. Ausbildungsbezogene Tatigkeiten
der Auszubildenden nur Verrichtungen zu Ubertragen, die dem Ausbildungszweck
dienen und ihren kdrperlichen Kraften angemessen sind;

7. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass die Auszubildende charakterlich gefordert sowie sittlich und
korperlich nicht gefahrdet wird;

8. Arztliche Untersuchungen

a) von der jugendlichen Auszu bildenden sich Bescheinigungen geméaR §§ 32, 33
Jugendarbeitsschutzgesetz dariiber vorlegen zu lassen, dass diese

- vor Beginn der Ausbildung untersucht und

- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht worden ist;

b) die Auszubildende anzuhalten, die zur Verhitung von Berufserkrankungen vor-
geschriebenen Untersuchungen / Impfungen vornehmen zu lassen;

9. Antrag auf Eintragung

unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrags die Eintragung in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse bei der Baye rischen Landesarzte-
kammer zu beantragen. Eine Kopie der Bescheinigung tber die Erstuntersuchung
nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz ist den Vertragsunterlagen beizufiigen;

10. Anmeldung zu Priifungen

die Auszubildende rechtzeitig zu den Prifungen anzumelden und fir die Teilnah-
me freizustellen. Die Freistellung ist bei Jugendlichen auch fiir den Arbeitstag, der
der schriftlichen Abschlusspriifung unmittelbar vorangeht, zu gewahren.

§ 3 Pflichten der Auszubildenden
Die Auszubildende hat sich zu bemihen, die berufliche Handlungsféahigkeit zu er-
werben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels notwendig ist. Sie ist insbesonde-
re verpflichtet,

1. Lernpflicht
die ihr im Rahmen der Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgféltig auszu-
fiihren;

2. Berufsschule, Priifungen und sonstige Manahmen

am Berufsschulunterricht, an Prifungen sowie an Ausbildungsmafinahmen aufer-
halb der Ausbildungsstatte teilzunehmen, fiir die sie nach § 2 Nrn. 4 und 10 freige-
stellt wird und die Berufsschulzeugnisse sowie die Bescheinigung iiber das Beste-
hen der Abschlusspriifung dem Ausbildenden nach Erhalt sofort vorzulegen;

3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihrim Ra hmen der Berufsausbildung vom Ausbil-
denden oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden;

4. Betriebliche Ordnung
die fiir die Ausbildungsstatte geltende betriebliche Ordnung zu beachten;

5. Sorgfaltspflicht
die Betriebseinrichtung pfleglich zu behandeln und das Arbeitsmaterial nur zu den
ihr ibertragenen Arbeiten zu verwenden, auf Sauberkeit und Hygiene zu achten;

6. Betriebsgeheimnisse und Schweigepflicht
Uber Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren und den Personenkreis der
Patienten geheim zu halten, auch nach Beendigung des Ausbildungsverhéltnisses;

7. Ausbildungsnachweis
den Ausbildungsnachweis ordnungsgeméaR zu fiihren und regelmaRig vorzulegen;

8. Benachrichtigung

bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder
von sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unverziglich Nach-
richt zu geben und ihm bei Arbeitsunfahigkeit, die I&nger als drei Tage dauert, spa-

testens am dritten Tag eine &rztliche Bescheinigung zuzuleiten;

9. Arztliche Untersuchungen

a) soweit das Jugendar beitsschutzgesetz Anwendung findet, sich gemaR §§ 3 2
und 33 dieses Gesetzes &rztlich

- vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen und

- vor Ablauf des 1. Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen

und die Bescheinigungen hieriber dem Ausbildenden vorzulegen;

b) die zur Verhiitung von Berufserkrankungen vorgeschriebenen Untersuchungen /
Impfungen vornehmen zu lassen.

§ 4 Vergutung und sonstige Leistungen
1. H6he und Félligkeit (siehe auch Seite 1)
Eine Uber die verein barte regelméRige Ausbildungszeit hinausgehende Beschéfti-
gung wird besonders vergutet oder durch entsprechende Freizeit ausgeglichen.

Die Vergltung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Die Bei-
trage zur Sozialversicherung werden nach MafRgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen entrichtet.

2. Sachleistungen

Fiir die Gewahrung von Kost und / oder Wohnung kénnen d ie nach § 17 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 SGB |V festgesetzten Sachbezugswerte angerechnet werden, jedoch
nicht iiber 75 % der Bruttoverglitung hinaus.

3. Kosten fiir MaRnahmen auRerhalb der Ausbildungsstatte
Der Ausbildende tragt die Kosten fiir Manahmen auferhalb der Ausbildungsstatte
gemal § 2 Nr. 4, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind.

4. Fortzahlung der Vergiitung

Der Auszubildenden wird die Verglitung auch gezahlt,

a) fur die Dauer der Freistellung gemaf § 2 Nrn. 4 und 10 dieses Vertrages,

b) bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sie

- sich fir die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausfallt oder

- aus einem sonstigen, in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet verhindert
ist, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis zu erfiillen.

§ 5 Ausbildungszeit und Urlaub
1. Tagliche Aushildungszeit (siehe Seite 1, Buchstabe ,E*)

2. Urlaub (siehe auch Seite 1, Buchstabe ,F*)
Der Urlaub soll zusammenhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien gewahrt
und genommen werden.

§ 6 Klindigung
1. Kiindigung wahrend der Probezeit
Wahrend der Probe zeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis ohne Einhalten ei-
ner Kiindigungsfrist und ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.

2. Kuindigung nach der Probezeit

Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis nur gekiindigt werden,
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,

b) von der Auszubildenden mi t einer Kiindigungsfrist von vier Wochen, wenn sie
die Berufsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstatigkeit ausbilden
lassen will.

3. Form der Kiindigung
Die Kuindigung muss schriftlich und im Fall der Nr. 2 unter Angabe der Griinde er-
folgen.

4. Unwirksamkeit einer Kiindigung

Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu Grunde
liegenden Tatsachen dem zur Kiindigung Berechtigten langer als zwei Wochen be-
kannt sind. Ist ein Schlichtungsverfahren gemaR § 8 eingeleitet, so wird bis zu des-
sen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.

5. Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung

Wird das Berufsausbildungsverhaltnis nach der Probezeit vorzeitig geldst, so kann
der Ausbildende oder die Ausz ubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn
die andere Person den Grund fir die Aufldsung zu vertreten hat. Dies gilt nicht bei
Kiindigung nach § 6 Nr. 2 b. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von
drei Monaten nach Beendigung d es Berufsausbildungsverhéltnisses geltend ge-
macht wird.

6. Betriebsaufgabe

Bei Kiindigung des Berufsausbildungsverhaltnisses wegen Betriebsaufgabe ohne
Nachfolger verpflichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe des Arztlichen Kreisver-
bandes und der Arbeitsagentur um die Fortfiihrung der Ausbildung bei einem an-
deren ausbildenden Arzt zu bemihen.

§ 7 Zeugnis
Der Ausbildende stellt der Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhaltnisses ein Zeugnis aus. Es muss Angaben enthalten tber Art, Dauer und
Ziel der Beruf sausbildung sowie (iber die erworbenen ber uflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten der Auszubildenden, auf ihr Verlangen auch Angaben
Uber Verhalten und Leistung.

§ 8 Beilegung von Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis ist zunachst eine gutliche
Einigung unter Mitwirkung des Arztlichen Kreisverbandes anzustreben. Scheitert
diese Einigung, ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts der nach § 111 Abs.
2 Arbeitsgerichtsgesetz errichtete Ausschuss bei der Bay erischen Landeséarzte-
kammer anzurufen.

§ 9 Erfullungsort
Erfiillungsort fiir alle Anspriiche aus diesem Ausbildungsvertrag ist der Ort der
Ausbildungsstatte.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen
Soweit in diesem Ausbildungsvertrag Regelungen nicht getroffen worden sind, fin-
den die von der Arbeit sgemeinschaft zur Regelung der Arbeit sbedingungen der

Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten mit den Gewerkschaften geschlossenen

Tarifvertrage in der jeweils giiltigen Fassung entsprechend Anwendung.
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Be rufsausbildungsverhéltnis betreffen,
kénnen nur durch schriftliche Ergdnzung im Rahmen dieses Berufsausbildungsver-
trags getroffen werden.



= Wird von der Kammer ausgefullt!
“ BAYER lS.CH E Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
LANDESARZTEKAMMER verhéltnisse eingetragen am:

‘ Miihlbaurstralie 16, 81677 Miinchen

(Siegel) Datum, Unterschrift

Berufsausbildungsvertrag (ss 10, 11 erutsbildungsgesetz)
Zwischen dem Ausbildenden (Ausbildungsstéatte) und der/dem Auszubildenden weiblich | | mannlich | |

Ausbildungsstatte (einschl. Tel.- Nr.):

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Stral3e, Hausnr.

PLZ Ort
Geburtsdatum Geburtsort
Staatsangehdrigkeit — Gesetzl. Eltern Vater Mutter Vormund

| |Vertreter| | | | | | |

Name, Vorname der Sorgeberechtigten

Stral3e, Hausnr.
Ort der fiur die Ausbildungsstatte zustandigen Berufsschule:

PLZ Ort
Die Ausbildungsordnung sowie die Angaben zur sach- Anderungen des Vertragsinhaltes sind unverziglich
lichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsab- bei der Bayerischen Landesarztekammer anzuzeigen
laufs (Ausbildungsplan) sind Vertragsbestandteile.

wird dieser Vertrag zur Ausbildung als Medizinische(r) Fachangestellte(r) geschlossen:

@ Die Ausbildungsdauer (8 1) betragt nach der Ausbildungsord-
nung 3 Jahre.
Sie verkirzt sich um Monate

Der Ausbildende gewahrt der Auszubildenden Urlaub (8 5 Nr. 2).
Es besteht ein Urlaubsanspruch auf

Arbeitstage oder Werktage im Jahr
Schulbildung der Auszubildenden:

Arbeitstage oder Werktage im Jahr
ohne u mit LI qualifizierendem Hauptschulabschluss
mittlere Reife u (Fach-) Hochschulreife Arbeitstage oder Werktage im Jahr

Das Berufsausbildungsverhéltnis
g Arbeitstage oder Werktage im Jahr

Grund: ‘ | (Nachweis liegt bei)

111

Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr
beginnt und
am endet am Die Vereinbarungen auf Seite 2 sind Gegenstand dieses Vertrages und
werden anerkannt. Die Auszubildende ist Uber die Schweigepflicht

Die Probezeit (§ 1 Nr. 1) Monate. belehrt worden.

betragt Ort, Datum:
Ausbildungsmafinahmen aufRerhalb der Ausbildungsstétte

(8 2Nr. 4): ‘ Die Auszubildende (Unterschrift):
@ Der Ausbildende zahlt der Auszubildenden eine angemesse- Die gesetzlichen Vertreter der Auszubildenden (Unterschrift):

ne Vergitung (8 4). Sie richtet sich nach dem jeweils gltigen
Gehaltstarifvertrag, den die Arbeitsgemeinschaft zur Re-
gelung der Arbeitsbedingungen der_Arzthelferinnen abge-
schlossen hat: Ja Nein

Die Ausbildungsvergutung betragt zur Zeit monatlich brutto: Der Ausbildende (Stempel und Unterschrift):

€

im | ersten zweiten dritten Ausbildungsjahr.

Weiter zum Antrag >>

Die regelmaRige tagliche Ausbildungszeit (§ 5 Nr. 1) betragt

Stunden. Bitte alle drei Ausfertigungen unterschreiben

Unbedingt 2. Seite beachten!



- Aushildungsvertrag Seite 2 -

§ 1 Aushildungsdauer
1. Probezeit
Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf hochstens vier Monate be-
tragen. Wird die Aus bildung wahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser
Zeit unterbrochen, so verlangert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbre-
chung.

2. Vorzeitige Beendigung des Berufsausbildungsverhdltnisses
Besteht die Auszubildende vor Ablauf der vereinbarten Ausbildungszeit die Ab-
schlussprifung, endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bestehen der Priifung.

3. Verlangerung des Berufsausbildungsverhaltnisses

Besteht die Auszubildende die Abschlussprifung nicht, so verlangert sich das Be-
rufsausbildungsverhéltnis auf ihr Ve rlangen bis zur nachstméglichen Wiederho-
lungspriifung, héchstens um ein Jahr.

§ 2 Pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,

1. Ausbildungsziel

dafiir zu sorgen, dass der Auszubildend en die berufliche Handlungsfahigkeit ver-
mittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels nach der Ausbildungsordnung
erforderlich ist, und die Beruf sausbildung planmaRig, zeitlich und sachlich geglie-
dert so durchzufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht
wird;

2. Ausbilder

selbst auszubilden oder einen persdnlich und fachlich geeigneten Ausbilder aus-
driicklich damit zu beauftragen;

3. Ausbildungsmittel

der Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfiigung zu stellen, die
fir die Ausbildung und zur Ablegung von Zwischen- und Abschlussprifungen,
auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses und in
zeitlichem Zusammenhang stattfinden, erforderlich sind;

4, Freistellung

die Auszubildende zum Besuch der Berufsschule anzuhalten und freizustellen. Das
Gleiche gilt, wenn Ausbildungsmalnahmen auferhalb der Ausbildungsstatte vor-
gesehen sind (siehe auch Seite 1, Buchstabe ,C*);

5. Ausbildungsnachweis

der Auszubildenden bei Ausbildungsbeginn den Ausbildungsnachweis auszuhéndi-
gen und ihr Gelegenheit zu geben, ihn wahrend der Ausbildungszeit zu fiihren, so-
wie die korrekte Fiihrung durch regelmaRiges Abzeichnen zu Uberwachen;

6. Ausbildungsbezogene Tatigkeiten
der Auszubildenden nur Verrichtungen zu Ubertragen, die dem Ausbildungszweck
dienen und ihren kdrperlichen Kraften angemessen sind;

7. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass die Auszubildende charakterlich gefordert sowie sittlich und
korperlich nicht gefahrdet wird;

8. Arztliche Untersuchungen

a) von der jugendlichen Auszu bildenden sich Bescheinigungen geméaR §§ 32, 33
Jugendarbeitsschutzgesetz dariiber vorlegen zu lassen, dass diese

- vor Beginn der Ausbildung untersucht und

- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht worden ist;

b) die Auszubildende anzuhalten, die zur Verhitung von Berufserkrankungen vor-
geschriebenen Untersuchungen / Impfungen vornehmen zu lassen;

9. Antrag auf Eintragung

unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrags die Eintragung in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse bei der Baye rischen Landesarzte-
kammer zu beantragen. Eine Kopie der Bescheinigung tber die Erstuntersuchung
nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz ist den Vertragsunterlagen beizufiigen;

10. Anmeldung zu Priifungen

die Auszubildende rechtzeitig zu den Prifungen anzumelden und fir die Teilnah-
me freizustellen. Die Freistellung ist bei Jugendlichen auch fiir den Arbeitstag, der
der schriftlichen Abschlusspriifung unmittelbar vorangeht, zu gewahren.

§ 3 Pflichten der Auszubildenden
Die Auszubildende hat sich zu bemihen, die berufliche Handlungsféahigkeit zu er-
werben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels notwendig ist. Sie ist insbesonde-
re verpflichtet,

1. Lernpflicht
die ihr im Rahmen der Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgféltig auszu-
fiihren;

2. Berufsschule, Priifungen und sonstige Manahmen

am Berufsschulunterricht, an Prifungen sowie an Ausbildungsmafinahmen aufer-
halb der Ausbildungsstatte teilzunehmen, fiir die sie nach § 2 Nrn. 4 und 10 freige-
stellt wird und die Berufsschulzeugnisse sowie die Bescheinigung iiber das Beste-
hen der Abschlusspriifung dem Ausbildenden nach Erhalt sofort vorzulegen;

3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihrim Ra hmen der Berufsausbildung vom Ausbil-
denden oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden;

4. Betriebliche Ordnung
die fiir die Ausbildungsstatte geltende betriebliche Ordnung zu beachten;

5. Sorgfaltspflicht
die Betriebseinrichtung pfleglich zu behandeln und das Arbeitsmaterial nur zu den
ihr ibertragenen Arbeiten zu verwenden, auf Sauberkeit und Hygiene zu achten;

6. Betriebsgeheimnisse und Schweigepflicht
Uber Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren und den Personenkreis der
Patienten geheim zu halten, auch nach Beendigung des Ausbildungsverhéltnisses;

7. Ausbildungsnachweis
den Ausbildungsnachweis ordnungsgeméaR zu fiihren und regelmaRig vorzulegen;

8. Benachrichtigung

bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder
von sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unverziglich Nach-
richt zu geben und ihm bei Arbeitsunfahigkeit, die I&nger als drei Tage dauert, spa-

testens am dritten Tag eine &rztliche Bescheinigung zuzuleiten;

9. Arztliche Untersuchungen

a) soweit das Jugendar beitsschutzgesetz Anwendung findet, sich gemaR §§ 3 2
und 33 dieses Gesetzes &rztlich

- vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen und

- vor Ablauf des 1. Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen

und die Bescheinigungen hieriber dem Ausbildenden vorzulegen;

b) die zur Verhiitung von Berufserkrankungen vorgeschriebenen Untersuchungen /
Impfungen vornehmen zu lassen.

§ 4 Vergutung und sonstige Leistungen
1. H6he und Félligkeit (siehe auch Seite 1)
Eine Uber die verein barte regelméRige Ausbildungszeit hinausgehende Beschéfti-
gung wird besonders vergutet oder durch entsprechende Freizeit ausgeglichen.

Die Vergltung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Die Bei-
trage zur Sozialversicherung werden nach MafRgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen entrichtet.

2. Sachleistungen

Fiir die Gewahrung von Kost und / oder Wohnung kénnen d ie nach § 17 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 SGB |V festgesetzten Sachbezugswerte angerechnet werden, jedoch
nicht iiber 75 % der Bruttoverglitung hinaus.

3. Kosten fiir MaRnahmen auRerhalb der Ausbildungsstatte
Der Ausbildende tragt die Kosten fiir Manahmen auferhalb der Ausbildungsstatte
gemal § 2 Nr. 4, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind.

4. Fortzahlung der Vergiitung

Der Auszubildenden wird die Verglitung auch gezahlt,

a) fur die Dauer der Freistellung gemaf § 2 Nrn. 4 und 10 dieses Vertrages,

b) bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sie

- sich fir die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausfallt oder

- aus einem sonstigen, in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet verhindert
ist, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis zu erfiillen.

§ 5 Ausbildungszeit und Urlaub
1. Tagliche Aushildungszeit (siehe Seite 1, Buchstabe ,E*)

2. Urlaub (siehe auch Seite 1, Buchstabe ,F*)
Der Urlaub soll zusammenhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien gewahrt
und genommen werden.

§ 6 Klindigung
1. Kiindigung wahrend der Probezeit
Wahrend der Probe zeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis ohne Einhalten ei-
ner Kiindigungsfrist und ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.

2. Kuindigung nach der Probezeit

Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis nur gekiindigt werden,
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,

b) von der Auszubildenden mi t einer Kiindigungsfrist von vier Wochen, wenn sie
die Berufsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstatigkeit ausbilden
lassen will.

3. Form der Kiindigung
Die Kuindigung muss schriftlich und im Fall der Nr. 2 unter Angabe der Griinde er-
folgen.

4. Unwirksamkeit einer Kiindigung

Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu Grunde
liegenden Tatsachen dem zur Kiindigung Berechtigten langer als zwei Wochen be-
kannt sind. Ist ein Schlichtungsverfahren gemaR § 8 eingeleitet, so wird bis zu des-
sen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.

5. Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung

Wird das Berufsausbildungsverhaltnis nach der Probezeit vorzeitig geldst, so kann
der Ausbildende oder die Ausz ubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn
die andere Person den Grund fir die Aufldsung zu vertreten hat. Dies gilt nicht bei
Kiindigung nach § 6 Nr. 2 b. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von
drei Monaten nach Beendigung d es Berufsausbildungsverhéltnisses geltend ge-
macht wird.

6. Betriebsaufgabe

Bei Kiindigung des Berufsausbildungsverhaltnisses wegen Betriebsaufgabe ohne
Nachfolger verpflichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe des Arztlichen Kreisver-
bandes und der Arbeitsagentur um die Fortfiihrung der Ausbildung bei einem an-
deren ausbildenden Arzt zu bemihen.

§ 7 Zeugnis
Der Ausbildende stellt der Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhaltnisses ein Zeugnis aus. Es muss Angaben enthalten tber Art, Dauer und
Ziel der Beruf sausbildung sowie (iber die erworbenen ber uflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten der Auszubildenden, auf ihr Verlangen auch Angaben
Uber Verhalten und Leistung.

§ 8 Beilegung von Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis ist zunachst eine gutliche
Einigung unter Mitwirkung des Arztlichen Kreisverbandes anzustreben. Scheitert
diese Einigung, ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts der nach § 111 Abs.
2 Arbeitsgerichtsgesetz errichtete Ausschuss bei der Bay erischen Landeséarzte-
kammer anzurufen.

§ 9 Erfullungsort
Erfiillungsort fiir alle Anspriiche aus diesem Ausbildungsvertrag ist der Ort der
Ausbildungsstatte.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen
Soweit in diesem Ausbildungsvertrag Regelungen nicht getroffen worden sind, fin-
den die von der Arbeit sgemeinschaft zur Regelung der Arbeit sbedingungen der

Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten mit den Gewerkschaften geschlossenen

Tarifvertrage in der jeweils giiltigen Fassung entsprechend Anwendung.
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Be rufsausbildungsverhéltnis betreffen,
kénnen nur durch schriftliche Ergdnzung im Rahmen dieses Berufsausbildungsver-
trags getroffen werden.



Antrag

auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhéltnisse

Auszubildende(r) (Name, Vorname).

-

L

—

Bayerische Landesarztekammer
MuhlbaurstralRe 16
81677 Miunchen

_|

Mit Vorlage des mit der / dem oben genannten Auszubildenden abgeschlossenen Berufsausbildungsvertrags
wird die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaushildungsverhaltnisse der Kammer beantragt. Hierzu wird

erklart:

1. In der Ausbildungsstatte ist Vorsorge getroffen, dass die Ausbildung nach dem Ausbildungsberufsbild und
den Bestimmungen des Berufsausbildungsvertrags durchgefiihrt wird.

2. Die Aushildungsstatte bietet - gegebenenfalls zusammen mit den im Berufsausbildungsvertrag aufgefihr-
ten Ausbildungsmafinahmen auf3erhalb der Ausbildungsstatte - die Voraussetzung, dass die erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten nach dem Ausbildungsberufsbild in vollem Umfang vermittelt werden kdnnen.

3. In der Person des Ausbildenden und des gegebenenfalls von ihm beauftragten Ausbilders liegen hinsicht-
lich der personlichen und fachlichen Eignung keine Griinde vor, die der Ausbildung im Sinne des Berufs-
ausbildungsvertrags entgegenstehen. Insbesondere besteht kein Verbot, Kinder und Jugendliche einzu-
stellen und / oder auszubilden.

4. Der betriebliche Ausbildungsplan auf der Basis der sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungs-
rahmenplans wird der / dem Auszubildenden ausgehandigt.

Ein Exemplar des betrieblichen Ausbildungsplans ist als Bestandteil des Ausbildungsvertrags diesem bei-
gefligt und wird bei der Kammer hinterlegt.

5. Die von der Kammer nach der Gebiihrenordnung festgesetzten Gebiihren werden entrichtet

durch Abbuchung vom KV-Konto
per Uberweisung nach Zusendung eines Uberweisungsauftrags.

6. Die Zahl der Fachkréfte steht in einem angemessenen Verhaltnis zur Zahl der Auszubildenden:
Zahl der Fachkrafte inkl. Arzte: in Vollzeit in Teilzeit

7. Diesem Antrag sind neben den drei Vertragsausfertigungen (einschl. Seite 2)
beigefigt:

- ein Exemplar des betrieblichen Ausbildungsplans sowie
g bei Minderjahrigen eine Kopie der arztlichen Bescheinigung Uber die Erstuntersuchung nach JArbSchG

Die Richtigkeit und Vollstandigkeit der gemachten Angaben wird bestétigt. Anderungen des Ausbildungs-
vertrags werden der Kammer unverzuglich angezeigt.

Weiter zum Ausbildungsplan>>

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel

Anmerkung: Die Datenerhebung erfolgt aufgrund der 88 10, 11, 27, 28, 30, 34 bis 36, 87, 88 BBIiG



Betrieblicher Ausbildungsplan
Auszubildende(r): ..., Ausbildung von .................. o] 1S

Vorbemerkung: Grundlage der Vermittlung sind die Ausbildungsinhalte des jeweiligen Aus-
bildungsabschnitts, wie sie in der zeitlichen Gliederung der Ausbildung (Ausbildungsrahmen-
plan) festgelegt sind (Seiten 6 bis 10 des Antragsformulars).

Wahrend der gesamten Ausbildung werden vermittelt:

1. die Einhaltung berufsbezogener Rechtsvorschriften
2. die Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich:
a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Um-
weltschutz an Beispielen erklaren
b) flr den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden
c) Madoglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwen-
dung nutzen
d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zufiihren
3. Anwendung und Erlauterung gebrauchlicher med. Fachbezeichnungen und Abkilrzungen

1. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 3 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... 0] 1
2. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
3. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo s
4. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... 0] 1
Zwischenprufung
5. Aushildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS o s
6. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
7. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 4 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
8. Ausbhildungsabschnitt (Zeitrichtwert 4 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo s

(Datum) (Unterschrift und Stempel des Ausbildenden)



Betrieblicher Ausbildungsplan (exemplar Auszubildende)
Auszubildende(r): ..., Ausbildung von .................. o] 1S

Vorbemerkung: Grundlage der Vermittlung sind die Ausbildungsinhalte des jeweiligen Aus-
bildungsabschnitts, wie sie in der zeitlichen Gliederung der Ausbildung (Ausbildungsrahmen-
plan) festgelegt sind (Seiten 6 bis 10 des Antragsformulars).

Wahrend der gesamten Ausbildung werden vermittelt:

1. die Einhaltung berufsbezogener Rechtsvorschriften
2. die Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich:
a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Um-
weltschutz an Beispielen erklaren
b) flr den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden
c) Madglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwen-
dung nutzen
d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zufiihren
3. Anwendung und Erlauterung gebrauchlicher med. Fachbezeichnungen und Abkilrzungen

1. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 3 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... 0] 1
2. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
3. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo s
4. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... 0] 1
Zwischenprufung
5. Aushildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS o s
6. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
7. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 4 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
8. Ausbhildungsabschnitt (Zeitrichtwert 4 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo s

(Datum) (Unterschrift und Stempel des Ausbildenden)




Betrieblicher Ausbildungsplan (exemplar Arbeitgeber)
Auszubildende(r): ..., Ausbildung von .................. o] 1S

Vorbemerkung: Grundlage der Vermittlung sind die Ausbildungsinhalte des jeweiligen Aus-
bildungsabschnitts, wie sie in der zeitlichen Gliederung der Ausbildung (Ausbildungsrahmen-
plan) festgelegt sind (Seiten 6 bis 10 des Antragsformulars).

Wahrend der gesamten Ausbildung werden vermittelt:

1. die Einhaltung berufsbezogener Rechtsvorschriften
2. die Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich:
a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Um-
weltschutz an Beispielen erklaren
b) flr den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden
c) Madglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwen-
dung nutzen
d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zufiihren
3. Anwendung und Erlauterung gebrauchlicher med. Fachbezeichnungen und Abkilrzungen

1. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 3 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... 0] 1
2. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
3. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo s
4. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... 0] 1
Zwischenprufung
5. Aushildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS o s
6. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 5 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
7. Ausbildungsabschnitt (Zeitrichtwert 4 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo
8. Ausbhildungsabschnitt (Zeitrichtwert 4 Monate) Vermittlung durch:
Vermittlungsdauer von .................... DIS oo s

(Datum) (Unterschrift und Stempel des Ausbildenden)




Ausbildung zum/zur Medizinischen Fachangestellten
- Zeitliche Gliederung der Ausbildung -

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten, die wahrend der gesamten Ausbildungszeit zu
vermitteln sind:
1. berufshezogene Rechtsvorschriften einhalten
2. zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich bei-
tragen, insbesondere
a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Um-
weltschutz an Beispielen erklaren
b) fir den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden
c) Madglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwen-
dung nutzen
d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zufiihren
3. gebrauchliche med. Fachbezeichnungen und Abkirzungen anwenden und erldutern

1. Ausbildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 2-4 Monaten sind schwerpunktmafiig zu vermitteln:
1) Bedeutung des Ausbildungsvertrags, insbesondere Abschluss, gegenseitige Rechte und
Pflichten, Dauer und Beendigung erklaren
2) Inhalte der Ausbildungsordnung und den betrieblichen Ausbildungsplan erlautern
3) die im Ausbildungsbetrieb geltenden Regelungen Uber Arbeitszeit, Vollmachten und Wei-
sungsbefugnisse beachten
4)  wesentliche Bestimmungen der fur den Ausbildungsbetrieb geltenden Tarifvertrage und
arbeitsrechtlichen Vorschriften beschreiben
5) Aufgaben, Struktur und rechtliche Grundlagen des Gesundheitswesens und seiner Ein-
richtungen sowie dessen Einordnung in das System sozialer Sicherung in Grundziigen er-
l[Autern
6) Formen der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen an Beispielen aus dem Ausbildungs-
betrieb erklaren
7)  Struktur, Aufgaben und Funktionsbereiche des Ausbildungsbetriebs erlautern
8) Organisation, Ablaufe des Ausbildungsbetriebs mit seinen Aufgaben und Zustandigkeiten
darstellen; Zusammenwirken der Funktionsbereiche erklaren
9) Rechtsform des Ausbildungsbetriebs beschreiben
10)  Schweigepflicht als Basis einer vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung einhalten
11) Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen sowie Malinahmen zu
deren Vermeidung ergreifen
12)  berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften anwenden
13) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen bei Branden
beschreiben und MaRnahmen zur Brandbekdmpfung ergreifen
14)  Kooperationsprozesse mit externen Partnern mit gestalten

2. Ausbildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 4-5 Monaten sind schwerpunktmaf3ig zu vermitteln:
1) Bedingungen, Mdglichkeiten und Grenzen der Delegation arztlicher Leistungen darlegen
sowie straf- und haftungsrechtliche Folgen beachten
2)  Arbeitsmittel fiir Hygienemaflinahmen auswéhlen und anwenden
3) MalRnahmen des betrieblichen Hygieneplans durchfiihren
4)  Geréate, Instrumente und Apparate desinfizieren, reinigen und sterilisieren; Sterilgut hand-
haben
5) kontaminierte Materialien erfassen, situationsbezogen wieder aufbereiten und entsorgen
6) Vorteile der aktiven Immunisierung begriinden
7)  Hausbesuche und Notdienste organisieren
8) Malnahmen bei akuten Stérungen und Zwischenféllen ergreifen
9) Bedeutung des Qualitditsmanagements fur den Ausbildungsbetrieb an Beispielen erklaren
10)  zur Sicherung des betriebsinternen Informationsflusses beitragen
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11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)

Bedeutung des Zeitmanagements fir den Ausbildungsbetrieb an Beispielen erklaren;
eigene Vorschlage zur Verbesserung einbringen

Patiententermine planen, koordinieren und Giberwachen

Termine mit Dritten unter Beriicksichtigung vorgeschriebener Prif- und Uberwachungs-
termine sowie Informationstermine planen und koordinieren

Vorschriften der Sozialgesetzgebung anwenden

Moglichkeiten des internen und externen elektronischen Datenaustausches nutzen
Patientendokumentation organisieren

Behandlungsunterlagen zusammenstellen, weiterleiten und dokumentieren

Vorschriften und Regelungen zum Datenschutz anwenden

Daten sichern

Datentransfer verschlisselt durchfiihren

Dokumente und Behandlungsunterlagen sicher verwahren und die Aufbewahrfristen be-
achten

Untersuchungsmaterial aufbereiten und versenden

bei der medikamenttsen Therapie mitwirken; Verlaufsprotokolle erstellen

MaRnahmen zur Vermeidung von Not- und Zwischenféllen ergreifen

Verhaltensregeln bei Notféallen im Ausbildungsbetrieb einhalten

3. Ausbildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 5-6 Monaten sind schwerpunktmaf3ig zu vermitteln:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

22)

23)
24)

Verhaltensweisen bei Unféllen beschreiben sowie erste MalRnahmen einleiten
Hygienestandards einhalten

Infektionsquellen und Infektionswege darstellen, MaRnahmen zur Vermeidung von Infekti-
onen einleiten und SchutzmaRnahmen durchfiihren

arztliche Beratungen und Anweisungen unterstitzen

betriebliche Arbeits- und Organisationsmittel auswahlen und einsetzen

Aufgaben im Team planen und bearbeiten; bei der Tagesplanung mitwirken
Teambesprechungen organisieren und mit gestalten

beim Aufbau einer Patientenbindung mitwirken

Patientendaten erfassen und verarbeiten

Posteingang und -ausgang bearbeiten

Schriftverkehr durchfiihren

Vordrucke und Formulare bearbeiten

Bedarf an Waren und Materialien ermitteln, Angebote vergleichen, Bestellungen aufgeben;
bei Beschaffung mitwirken

Wareneingang und -ausgang unter Berlicksichtigung des Kaufvertragsrechts prifen
Abrechnungen organisieren, erstellen, priifen und weiterleiten

Materialien und Desinfektionsmittel lagern und Uberwachen

Leistungen nach Vergutungssystemen erfassen, den Kostentragern zuordnen und kontrol-
lieren

Daten eingeben und pflegen

Befunddokumentation durchfiihren

Inhalationen durchfiihren

Arbeitsvorgdnge im Rahmen der Assistenz bei der arztlichen Therapie nachbereiten und
dokumentieren

Uber Darreichungsformen und Einnahmemodalitdten von Arzneimitteln informieren; Anwei-
sung des Arztes zur Einnahme unterstitzen

Patienten und Patientinnen zur Inanspruchnahme von Impfmaf3nahmen motivieren
Notfallausstattung kontrollieren und auffullen; Geréate handhaben, warten und pflegen



4. Ausbildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 5-6 Monaten sind schwerpunktmafig zu vermitteln:
1) hygienische und aseptische Bedingungen bei Eingriffen situationsgerecht sicherstellen
2) Hauptsymptome und Krankheitsbilder von bakteriellen Infektionskrankheiten, insbesonde-
re Scharlach, Tetanus, Borreliose, Salmonellose, Pertussis, Diphtherie und Tuberkulose,
von viralen Infektionskrankheiten, insbesondere Aids, Masern, Rételn, Windpocken, Gir-
telrose, Mumps, Pfeifferschem Driisenfieber, FSME, Influenza, grippalen Infekten, Hepa-
titis A, B und C sowie Infektionskrankheiten durch Hautpilze, insbesondere Soor und Ful3-
pilz beschreiben; Meldepflicht von Infektionskrankheiten beachten
3) verbale und nonverbale Kommunikationsformen einsetzen
4)  Gesprache personenorientiert und situationsgerecht fiihren
5) Patienten und Patientinnen situationsgerecht empfangen und unter Bericksichtigung ihrer
Winsche und Erwartungen vor, wahrend und nach der Behandlung betreuen
6) Informations- und Kommunikationssysteme anwenden; Standard- und Branchensoftware
einsetzen
7) Untersuchungen und Behandlungen vorbereiten, insbesondere Patientenbeobachtung
durchfuhren, Vitalwerte bestimmen, Patienten messen und wiegen, Elektrokardiogramm
schreiben, Lungenfunktion prifen; Gerate und Instrumente handhaben, pflegen und war-
ten
8)  Stiutz- und Wundverbande anlegen
9) Warme-, Kélte- und Reizstromanwendung durchfiihren
10) Uber Ziele von Gesundheitsvorsorge und Fritherkennung von Krankheiten im Zusammen-
hang mit gesundheitlichen Versorgungsstrukturen informieren
11) Uber Moéglichkeiten der aktiven und passiven Immunisierung informieren; Impfpass fuhren;
beim Impfmanagement mitwirken

Zwischenprifung

5. Aushildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 5-6 Monaten sind schwerpunktmaf3ig zu vermitteln:
1) stressausldsende Situationen erkennen und bewaltigen
2) fremdsprachige Begriffe anwenden
3) psychosoziale und somatische Bedingungen des Patienten-Verhaltens beriicksichtigen
4)  Besonderheiten von speziellen Patientengruppen, von Risiko-Patienten sowie von Patien-
ten und Patientinnen mit chronischen Krankheitsbildern beachten
5) Patienten und Patientinnen tber Weiter- und Mitbehandlung informieren
6) erganzende Versorgungsangebote darstellen
7)  bei Planung, Organisation und Gestaltung von Betriebsablaufen mitwirken und zur Opti-
mierung beitragen
8)  Arbeitsschritte systematisch planen, zielgerecht organisieren, rationell gestalten, Ergebnis-
se kontrollieren
9) MaRnahmen zur Qualitatssicherung im eigenen Verantwortungsbereich planen, durchfiih-
ren, kontrollieren, dokumentieren und bewerten
10)  Abrechnungen unter Bertcksichtigung des Sachleistungs- und Kostenerstattungsprinzips
organisieren, erstellen, prifen und weiterleiten
11) Laborarbeiten und Tests, insbesondere Blutzuckerbestimmung, Blutsenkung, Urinstatus,
Leukozytenzéhlung und Tests auf okkultes Blut durchfiihren, dokumentieren und durch
Qualitatskontrollen sichern; Gerate und Instrumente handhaben, pflegen und warten
12) bei der éarztlichen Therapie, insbesondere bei Infusionen und Injektionen assistieren;
Materialien, Instrumente, Gerate und Arzneimittel vorbereiten, instrumentieren; Gerate und
Instrumente pflegen und warten
13) bei chirurgischen BehandlungsmaRhahmen Patienten vorbereiten, steril arbeiten und assi-
stieren; Instrumente und Gerate handhaben, pflegen und warten
14)  septische und aseptische Wunden versorgen; Nahtmaterial entfernen

15) Ursachen und Entstehung von Gesundheitsstorungen und die dazu gehérigen Pra-
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16)

17)

ventionsmaflinahmen erlautern

bedrohliche Zustande, insbesondere Schock, Atem- und Herzstillstand, Bewusstlosigkeit,
starke Blutungen und Allergien, erkennen und SofortmalBnahmen veranlassen
Erste-Hilfe-MalRnahmen durchfihren

6. Ausbildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 4-6 Monaten sind schwerpunktmdaRig zu vermitteln:

1)

2)
3)

4)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)

soziale Aufgaben eines medizinischen Dienstleistungsberufes und ethische Anforderun-
gen darstellen

Belastungssituationen im Beruf erkennen und bewadltigen

rechtliche und vertragliche Grundlagen von Behandlungsvereinbarungen bei gesetzlich
Versicherten und Privatpatienten beachten und erlautern

Auswirkungen von Information und Kommunikation auf Betriebsklima, Arbeitsleistung, Be-
triebsablauf und -erfolg beachten

zur Vermeidung von Kommunikationsstérungen beitragen

Konflikte erkennen und einschétzen

Moglichkeiten der Konfliktldsung nutzen

Beschwerden entgegennehmen und Lésungsmaoglichkeiten anbieten

Situation der anrufenden Patienten und Patientinnen einschatzen und MalRhahmen einlei-
ten

Patienten und Patientinnen sowie begleitende Personen lUber Praxisablaufe bezliglich Dia-
gnostik, Behandlung, Wiederbestellung und Abrechnung informieren und zur Kooperation
motivieren

zur Anwendung hauslicher MaRRnahmen anleiten

medizinische Leistungsangebote des Betriebs erlautern

bei der Patientenschulung mitwirken

Patientenzufriedenheit ermitteln und férdern

bei Umsetzung von MalRnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der Betriebs- und Be-
handlungsorganisation mitwirken und dabei eigene Vorschléage einbringen; Verhaltnis von
Kosten-Nutzen beachten

Zahlungsvorgénge abwickeln, iberwachen, kontrollieren und dokumentieren
kaufmannische Mahnverfahren durchfiihren und gerichtliche Mahnverfahren einleiten
Informationen unter Bericksichtigung von Rechtsvorschriften und nach betrieblichen Vor-
gaben erfassen, auswerten, weiterleiten und archivieren

bei der Befundaufnahme und diagnostischen MalRBhahmen, insbesondere bei Ultraschall-
untersuchungen, Punktionen und Katheterisierung, mitwirken und assistieren; Gerate und
Instrumente handhaben, pflegen und warten

Proben fur Untersuchungszwecke und Laborauswertungen, insbesondere durch vendse
und kapillare Blutentnahmen sowie Abstriche gewinnen

Labordaten und Untersuchungsergebnisse auf ihre Bedeutung fiir Patienten einstufen
subkutane und intramuskulére Injektionen durchfihren

intrakutane Tests durchfuhren

erwinschte und unerwinschte Wirkungen von Arzneimittelgruppen, insbesondere von An-
tibiotika, Schmerzmitteln, Herz- und Kreislaufmedikamenten, Diabetesmedikamenten, Ma-
gen- und Darmtherapeutika sowie Arzneimitteln gegen Erkaltungskrankheiten unterschei-
den

Voraussetzungen und Vorschriften zur Abgabe und Handhabung verschiedener Arzneimit-
tel, Sera, Impfstoffe beachten; Verordnungen von Arzneimitteln vorbereiten und abgeben
Verordnung fur Heil- und Hilfsmittel nach &arztlicher Anweisung vorbereiten und unter Be-
achtung der Verordnungsvorschriften abgeben

Patienten und Patientinnen zur Inanspruchnahme von FriherkennungsmafRnahmen moti-
vieren

bei Not- und Zwischenféllen assistieren



7. Ausbildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 4-5 Monaten sind schwerpunktmafig zu vermitteln:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

8)
9)
10)
11)

12)

lebensbegleitendes Lernen als Voraussetzung fir berufliche und persdnliche Entwicklung
nutzen und berufsbezogene Fortbildungsmdglichkeiten ermitteln

Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Beschéftigten zu Selbstverwaltungsein-
richtungen, Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretungen, Gewerkschaften und Verwal-
tungen darstellen

im Team unter Beachtung von Zustandigkeiten, Entscheidungskompetenzen und eigener
Prioritéaten kooperieren

Teamentwicklung gestalten

bei der Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Marketingmal3Bhahmen zur Férderung der
Patientenzufriedenheit mitwirken

Kostenerstattung fur Verbrauchsmaterialien fir die Patientenbehandlung organisieren
Arzneimittel, Sera, Impfstoffe, Verband- und Hilfsmittel lagern und unter Beachtung recht-
licher Vorschriften Uberwachen

Privatliquidation erstellen und dem Patienten erlautern

medizinische Dokumentations- und Klassifizierungssysteme anwenden

Patienten und Patientinnen zu einer gesunden Lebensweise motivieren

Ziele und Mdoglichkeiten der medizinischen Rehabilitation unter Berlcksichtigung der ge-
setzlichen Vorgaben erlautern; bei Beantragung von Rehabilitationsmaf3inahmen mitwirken
Uber Selbsthilfegruppen und ihre Aufgaben informieren

8. Aushildungsabschnitt
In einem Zeitraum von 2-4 Monaten sind schwerpunktmafig zu vermitteln:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

wesentliche Inhalte des Arbeitsvertrags erlautern

Wiederbestellung und externe Behandlungstermine organisieren sowie koordinieren
Methoden des Selbst- und Zeitmanagements nutzen, insbhesondere bei der zeitlichen Pla-
nung und Durchfiihrung von Arbeitsablaufen Prioritaten beachten

Zusammenhange von Selbst- und Zeitmanagement, Leistungssteigerung und Stress be-
achten

bei der Entwicklung und Ausgestaltung von Leistungsangeboten des Betriebs mitwirken
Informationen beschaffen und nutzen

Abschlusspriufung
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	hilfe_vermittlung: § 14 Abs. 1 Nr. 2 Berufsbildungsgesetz:
Arbeitgeber haben entweder selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich (namentlich) damit zu beauftragen
	Weiter: 
	Ausbildungsstätte: 
	Berufsschule: 
	weiblich: 
	männlich: 
	Straße: 
	PLZ/Ort: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsort: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Eltern: 
	Vater: 
	Mutter: 
	Vormund: 
	Name_Sorgeberechtigten: 
	Straße_Sorgeberechtigten: 
	PLZ/Ort_Sorgeberechtigten: 
	Monate_verkürzung: 
	Grund_verkürzung: 
	ohneschulabschluss: 
	quali: 
	mittlereReife: 
	Hochschulreife: 
	Probezeit: 
	Ausbildungsmaßnahmen1: 
	Ausbildungsmaßnahmen2: 
	Gehalt1: 
	Gehalt2: 
	Gehalt3: 
	Arbeitszeit: 
	Arbeitstage1: 
	Werktage1: 
	Urlaubsjahr1: 
	Arbeitstage2: 
	Werktage2: 
	Urlaubsjahr2: 
	Arbeitstage3: 
	Werktage3: 
	Urlaubsjahr3: 
	Arbeitstage4: 
	Werktage4: 
	Urlaubsjahr4: 
	Verkürzung: zu A:
Verkürzung
a) auf 2 Jahre, wenn die Auszubildende bereits eine 3-jährige Ausbildung in einem anderen Fachberuf des Gesundheitswesens erfolgreich abgeschlossen hat
b) auf 2 ½ Jahre, wenn sie in einem 3-jährigen Fachberuf des Gesundheitswesens mindestens das 1. Ausbildungsjahr erfolgreich zurückgelegt hat (Ausnahme: Zahnmed. u. Tiermed. Fachangestellten wird die bisherige Ausbildungszeit angerechnet, maximal 1 Jahr)
c) auf 2 ½ Jahre bei Nachweis des (Fach-)Abiturs
d) bei Umschulungsmaßnahmen und sonstiger Zweitausbildung nach Rücksprache mit der BLÄK
 
	hilfe_dauer: Ausbildungsdauer
es sind genaue Zeitangaben erforderlich, z. B. bei einem 3-jährigen Vertrag: 06 08 JJJJ  – 
05 08 JJJJ; bei einem 2 ½ -jährigen Vertrag 
14 11 JJJJ – 13 05 JJJJ
	hilfe_probezeit: zu B:
Informationen zur Probezeit siehe 2. Seite § 1 Nr. 1
 
§ 1 Ausbildungsdauer
1. Probezeit
Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen.
Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser
Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.
 
Die Verlängerung ist schriftlich zu vereinbaren und bei der BLÄK einzureichen.
 
	hilfe_massnahmen: zu C:
soweit der Arbeitgeber selbst nicht alle Mindestausbildungsinhalte vermitteln kann, sind die Inhalte, die er anderweitig vermitteln lässt, aufzuführen, z.B. Labor

	hilfe_gehalt: zu D:
Monatliche Vergütung nach Gehaltstarifvertrag ab 01.04.2012
 
1. Ausbildungsjahr 610,00 EUR
2. Ausbildungsjahr 650,00 EUR
3. Ausbildungsjahr 700,00 EUR
Bis 31.03.2012 gilt folgende monatliche Vergütung nach Gehaltstarifvertrag:
 
1. Ausbildungsjahr 561,00 EUR
2. Ausbildungsjahr 602,00 EUR
3. Ausbildungsjahr 646,00 EUR
 
Die Tarifverträge finden Sie im Internet unter www.blaek.de (Assistenzberufe)
 
 
 
	hilfe_zeit: zu E:
die regelmäßige tägliche Arbeitszeit beträgt sowohl für Jugendliche (Jugendarbeitsschutzgesetz) als auch Volljährige (Arbeitszeitgesetz) 8 Stunden
 
	hilfe_urlaub: zu F:
Der Urlaubsanspruch ist für jedes Kalenderjahr einzutragen: Entweder als Arbeitstage (Mo  - Fr) oder als Werktage (Mo  - Sa).
 
Tariflicher Urlaubsanspruch:
26 Arbeitstage; ab dem Kalenderjahr, in dem die MFA das 30. Lebensjahr vollendet 28 und in dem sie das 40. Lebensjahr vollendet 30 Arbeitstage. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.
 
Urlaub nach dem JArbSchG:
Mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zum 01.01. des Kalenderjahres noch nicht 16 alt ist; mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zum 01.01. des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist; mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zum 01.01. des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.
 
Urlaub nach dem BUrlG:
Wenn die Azubi volljährig ist und der Manteltarifvertrag nicht gilt, dann hat sie einen Urlaubsanspruch von mindestens 20 Arbeits- oder 24 Werktagen.
 
Bitte beachten:
Scheidet die Azubi in der 2. Hälfte eines Kalenderjahres nach erfüllter Wartezeit (6 Monate) aus, so hat sie mindestens 20 Arbeits- bzw. 24 Werktage Urlaub nach dem BUrlG oder den Mindesturlaub nach dem JArbSchG.
 
Dieser Urlaubsanspruch besteht auch, wenn die Ausbildung vor dem 30.06. eines Kalenderjahres beginnt. 
 
Anteilig auszurechnen ist der Urlaub, wenn die Ausbildung nach dem 30.06. des Jahres beginnt oder vor dem 30.06. des Jahres endet.
 
 
	hilfe_fachkraft: Auszubildende dürfen nach den gesetzlichen Bestimmungen nur dann eingestellt werden, wenn deren Zahl die Zahl der Fachkräfte nicht übersteigt;
 
Teilzeitkräfte können anteilig berücksichtigt werden.
	Tarifvertrag: Off


